
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2006/9/28 2006/17/0083
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.09.2006

Index

L37162 Kanalabgabe Kärnten

20/05 Wohnrecht Mietrecht

Norm

KanalgebührenO Klagenfurt 1994 §4;

WEG 1975 §13c idF 1993/800;

WEG 2002 §18;

Rechtssatz

Für den im Fall des § 4 KanalgebV vorliegenden Fall der Bezeichnung des jeweiligen Eigentümers als Abgabep>ichtigen

unter Anordnung einer Solidarhaftung von Miteigentümern kommt eine Stellung der

Wohnungseigentümergemeinschaft als Abgabep>ichtige nicht in Betracht (Hinweis E 11. August 2004, 2003/17/0318; E

23. Februar 2006, 2005/16/0271).
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